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Zeichnungsschein für Stammaktien der  

Regionalwert AG Franken  

1. Ausfertigung 
 

Daten der Anlegerin/des Anlegers (im Folgenden „Anleger“) 

 

.………………………………………………          ………………………………………………………………. 

Vorname      Name 

 

.……………………………………………… 

Wohnort    

 

Zeichnungsantrag 

Die Hauptversammlung der Regionalwert AG Franken in Hummeltal hat am 28. Juni 2022 den Vorstand 

im Wege der Satzungsänderung (§ 4) ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01. Juni 

2027 einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 116.250 auch unter Ausschluss des gesetzlichen 

Bezugsrechts der Aktionäre für Spitzenbeträge zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Die 

entsprechende Änderung der Satzung ist am 12. Juli 2022 im Handelsregister eingetragen worden.  

Auf der Grundlage des Genehmigten Kapitals 2022 hat der Vorstand am 01. Oktober 2024 mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats vom 01. Oktober 2024 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft 

in Höhe von EUR 380.000 um bis zu EUR 82.500 auf bis zu EUR 462.500 durch Ausgabe von bis zu 

165 neuen vinkulierten Namensaktien mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 500 je Aktie zu erhöhen. 

Die Ausgabe der Aktien erfolgt zum Kurs von 120 %. Der Ausgabebetrag je Aktie beträgt somit EUR 

600. Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2025 gewinnberechtigt.  

 

Zeichnungserklärung 

Ich, der Anleger, zeichne und übernehme hiermit die nachfolgend bezeichnete Anzahl an auf den 

Namen lautenden vinkulierte Stammaktien der Regionalwert AG Franken im Nennbetrag von je EUR 

500,-. Auf den Zugang einer Annahmeerklärung wird verzichtet.  

 

__________________  x 600 Euro  = ___________________ Euro 

Anzahl der Aktien   Ausgabebetrag  Gesamtbetrag 



 

Der Ausgabebetrag entspricht dem Betrag der festgesetzten Einzahlung. Die Zeichnung wird 

unverbindlich, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum 15. April 2025 im 

Handelsregister eingetragen worden ist. 

 

Zahlungsweise 

Die Überweisung des Ausgabebetrages hat nach Erhalt der Zahlungsaufforderung innerhalb von 

14 Tagen auf folgendes Kapitalerhöhungskonto der Regionalwert AG Franken zu erfolgen: 

 

 IBAN:    DE65 7806 0896 0009 0228 30 

 BIC:    GENODEF1HO1 

 Kreditinstitut:   VR Bank Bayreuth-Hof eG 

 

Empfangsbestätigung  

Als Anleger bestätige ich hiermit, dass ich vor Abgabe der Zeichnungserklärung die folgenden 

Unterlagen erhalten habe: 

• Informationen für Verbraucher gemäß Art.246b EGBGB inkl. Widerrufsbelehrung (Stand: 

Oktober 2024). 

• Informationen zum Datenschutz. 

 

Empfangsbestätigung 

 

___________________________________  _____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Anleger 

 

 

Zeichnungsantrag 

 

___________________________________  _____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Anleger 
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Zeichnungsschein für Stammaktien der  

Regionalwert AG Franken  

2. Ausfertigung 
 

Daten der Anlegerin/des Anlegers (im Folgenden „Anleger“) 

 

.………………………………………………          ………………………………………………………………. 

Vorname      Name 

 

.……………………………………………… 

Wohnort    

 

Zeichnungsantrag 

Die Hauptversammlung der Regionalwert AG Franken in Hummeltal hat am 28. Juni 2022 den Vorstand 

im Wege der Satzungsänderung (§ 4) ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01. Juni 

2027 einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 116.250 auch unter Ausschluss des gesetzlichen 

Bezugsrechts der Aktionäre für Spitzenbeträge zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Die 

entsprechende Änderung der Satzung ist am 12. Juli 2022 im Handelsregister eingetragen worden.  

Auf der Grundlage des Genehmigten Kapitals 2022 hat der Vorstand am 01. Oktober 2024 mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats vom 01. Oktober 2024 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft 

in Höhe von EUR 380.000 um bis zu EUR 82.500 auf bis zu EUR 462.500 durch Ausgabe von bis zu 

165 neuen vinkulierten Namensaktien mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 500 je Aktie zu erhöhen. 

Die Ausgabe der Aktien erfolgt zum Kurs von 120 %. Der Ausgabebetrag je Aktie beträgt somit EUR 

600. Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2025 gewinnberechtigt.  

 

Zeichnungserklärung 

Ich, der Anleger, zeichne und übernehme hiermit die nachfolgend bezeichnete Anzahl an auf den 

Namen lautenden vinkulierte Stammaktien der Regionalwert AG Franken im Nennbetrag von je EUR 

500,-. Auf den Zugang einer Annahmeerklärung wird verzichtet.  

 

__________________  x 600 Euro  = ___________________ Euro 

Anzahl der Aktien   Ausgabebetrag  Gesamtbetrag 

 



Der Ausgabebetrag entspricht dem Betrag der festgesetzten Einzahlung. Die Zeichnung wird 

unverbindlich, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum 15. April 2025 im 

Handelsregister eingetragen worden ist. 

 

Zahlungsweise 

Die Überweisung des Ausgabebetrages hat nach Erhalt der Zahlungsaufforderung innerhalb von 

14 Tagen auf folgendes Kapitalerhöhungskonto der Regionalwert AG Franken zu erfolgen: 

 

 IBAN:    DE65 7806 0896 0009 0228 30 

 BIC:    GENODEF1HO1 

 Kreditinstitut:   VR Bank Bayreuth-Hof eG 

 

Empfangsbestätigung  

Als Anleger bestätige ich hiermit, dass ich vor Abgabe der Zeichnungserklärung die folgenden 

Unterlagen erhalten habe: 

• Informationen für Verbraucher gemäß Art.246b EGBGB inkl. Widerrufsbelehrung (Stand: 

Oktober 2024). 

• Informationen zum Datenschutz. 

 

Empfangsbestätigung 

 

___________________________________  _____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Anleger 

 

 

Zeichnungsantrag 

 

___________________________________  _____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Anleger 
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Stammdatenblatt zur Aktienzeichnung 

 

Die Regionalwert AG Franken nimmt den Datenschutz ihrer Aktionärinnen und Aktionäre sehr ernst. Mit 

diesem Stammdatenblatt werden die personenbezogenen Daten der Aktionärinnen und Aktionäre 

erfasst, die für die Aktienzeichnung und die Verwaltung der Aktionärinnen und Aktionäre erforderlich 

sind.  

 

Die Aktien der Regionalwert AG Franken sind Namensaktien. Bei Namensaktien sieht das Aktiengesetz 

vor, dass die Aktien unter Angabe des Namens, Geburtsdatums und einer Postanschrift, einer E-Mail-

Adresse der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Stückzahl und des Nennbetrags in das 

Aktienregister der Gesellschaft einzutragen sind.  

 

Die Aktionärinnen und Aktionäre sind verpflichtet, der Regionalwert AG Franken diese Daten mitzuteilen. 

Sofern die personenbezogenen Daten nicht bereitgestellt werden, ist der Erwerb der Aktien nicht 

möglich.  

 

Das Stammdatenblatt verbleibt ausschließlich bei der Regionalwert AG Franken und wird nicht an Dritte 

weitergegeben.  

 

Name/Firma: Straße: 

Vorname: PLZ, Ort: 

Geburtsdatum: E-Mail: 

 

 

Bitte füllen Sie das Stammdatenblatt aus (einfache Ausfertigung) und reichen es zusammen mit 

dem Zeichnungsschein (zweifache Ausfertigung) im Original per Post bei der Regionalwert AG 

Franken ein. 

 

 



Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO 

Die in diesem Zeichnungsschein und dem Stammdatenblatt enthaltenen personenbezogenen Daten 

des Anlegers werden gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO von der verantwortlichen Regionalwert AG 

Franken, Bayreuther Straße 26a, 95503 Hummeltal, verarbeitet, um die Emission der Stammaktien 

durchzuführen, diesen Zeichnungsvertrag abzuwickeln und zu erfüllen und die Aktien zu übertragen und 

gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO verarbeitet, um rechtliche Verpflichtungen der Regionalwert AG 

Franken zu erfüllen.  

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für den Vertragsabschluss und zur Erfüllung 

gesetzlicher Verpflichtungen, denen die Regionalwert AG Franken unterliegt, erforderlich. Sofern die 

personenbezogenen Daten nicht bereitgestellt werden, ist der Abschluss und die Durchführung des 

Zeichnungsvertrages nicht möglich.  

Es erfolgt eine Weitergabe der Daten an einen von der Regionalwert AG Franken beauftragten Notar 

und an das Handelsregister des Amtsgerichts Bayreuth, soweit dies zur Durchführung der 

Kapitalerhöhung erforderlich ist. Es kann zudem eine Weitergabe von Daten an Dienstleister für Rechts- 

oder Steuerberatung erfolgen.  

Der Anleger hat das Recht auf Auskunft gegenüber der Regionalwert AG Franken über die betreffenden 

personenbezogenen Daten, das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 

Datenübertragbarkeit sowie auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.  

Die Datenverarbeitung geschieht unter Beachtung der einschlägigen Datenschutzgesetze. Die 

personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald eine weitere Speicherung unter Beachtung 

vorvertraglicher und vertraglicher Pflichten sowie gesetzlicher Aufbewahrungsfristen (insbesondere 

nach handels- und steuerrechtlichen Vorschriften) nicht mehr erforderlich ist. 

 


